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Die gewerbhche Forthildungsschule

atter zar Forderong der IIHBPGSSB]] derselben in der Schwsiz.

OR G A l\I
derSpezialkommission d. Schwelz, Gemeinniitz. Gesellsch, f. gewerbl, Fortbildungsschulen,
der Fachkommission der Schwelz. perm. Schulausstellung in Ziirich,
und des Verelns von Lehrern an gewerbl. Fortbildungs- und Fachschulen.

VL. Jahrg. No. 3.  Beilage zum ,,Schweiz. Schularchiv®. Mirz 1890.

Inhalt: Verordnung fiir die Ausstellung in Ziirich 1890. — Reglement fiir die Ausstellung in Ziirich 1890. —
Wiirttembergische Landesausstellung (Fortsetzung).

Verordnung

fiir die Ausstellung der vom Bunde subventionirten gewerblichen Fort-
bildungsschulen, Handwerkerschulen und gewerbl. Zeichenkurse.

Art. 1. Auf Veranstalten des Schweizerischen Industriedepartements findet
vom 14. bis 28. September 1890 eine offentliche Ausstellung der vom Bunde
subventionirten gewerblichen Fortbildungsschulen, Handwerkerschulen und ge-
werblichen Zeichenkurse in den Rédumen des eidgen. Polytechnikums in Ziirich statt.

Art. 2. Die Beteiligung an dieser Ausstellung ist fiir simtliche Anstalten
der genannten Schulkategorie obligatorisch.

Art. 3. Die Ausstellung soll eine vergleichende Ubersicht uber die an den
einzelnen Anstalten iiblichen Lehrmethoden und die erzielten Unterrichtserfolge
ermoglichen. Sie ist in erster Linie fiir die Aufsichtsbehorden, Vorstéinde und
Lehrer der ausstellenden Anstalten berechnet.

Art. 4. Zur Ausstellung gelangen die Arbeiten der Schiiler sowohl der
zeichnenden Unterrichtsfiicher mit Einschluss des freien und des konstruktiven
Modellirens, als auch die schriftlichen Arbeiten in den theoretischen Disziplinen.
Ausgeschlossen von derselben sind die sogen. Handarbeiten der weiblichen Fort-
bildungskurse. Die ‘Art und Weise der Beschickung der Ausstellung durch dle
Anstalten wird durch ein besonderes Reglement festgestellt.

Art. 5. Gleichzeitig mit der Schulausstellung und in demselben Gebiiude
ist die Sammlung von Lehrmitteln fiir gewerbliches Fortbildungsschulwesen der
Permanenten Schulausstellung Ziirich zur Darstellung zu bringen.

Art, 6. Ein gedruckter Katalog wird den Besuchern die erforderliche Weg-
leitung fiir die Schulausstellung bieten. |

Art. 7. Der Zutritt zu der Ausstellung ist fiir jedermann frei.
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Art. 8. Mit der Vorbereitung und Leitung der Ausstellung ist eine vom
Schweizer. Industriedepartement bestellte Allgemeine Ausstellungskommission von
11 Mitgliedern betraut. Dieselbe besteht aus einem Vertreter des Schweizer.
Industriedepartements, den fiinf Mitgliedern der Expertengruppe fiir gewerbliche
Fortbildungsschulen, Handwerkerschulen und gewerbliche Zeichenschulen, und
aus je einem Delegirten des schweizer. Vereins von Lehrern an gewerblichen Fort-
bildungs- und Fachschulen, des schweizer. Vereins zur Forderung des Zeichen-
unterrichts, der stindigen Spezialkommission der schweizer. Gemeinniitzigen
Gesellschaft fiir gewerbliches Fortbildungswesen, des Zentralvorstandes des
Schweizer. Gewerbevereins und aus einem Vertreter der gewerblichen Bildungs-
anstalten der romanischen Schweiz.

Art. 9. Die Durchfithrung und der Betrieb der Ausstellung ist einem aus
dem Schosse der allgemeinen Kommission vom Schweizer. Industriedepartement
ernannten engern Komite zugewiesen. Dasselbe besteht aus fiinf Mitgliedern und
wird présidirt vom Vorsitzenden der allgemeinen Kommission.

Art. 10. Die Ausstellung wird von Fachexperten, die das Schweizer. In-
dustriedepartement auf Vorschlag der allgemeinen Kommission ernennt, gepriift.
Die Ergebnisse der Priifung sind in Gestalt schriftlicher Berichte einerseits dem
Schweizer. Industriedepartement zu iibermitteln, andererseits einer auf Schluss
der Ausstellung zu veranlassenden allgemeinen Konferenz von Vertretern der
Behorden, von Vorstehern und Lehrern der ausstellenden Anstalten mitzuteilen
und eventuell einer Besprechung zu unterziehen. Von Primirung der ausstel-
lenden Schulen und Schiiler wird abgesehen,

Art. 11. Frachten und Porti der Her- und Riicksendung der Ausstellungs-
gegenstinde, die Kosten fiir Verpackung anlésslich der letztern, sowie alle iibrigen
Betriebskosten des Unternehmens bestreitet der Bund. Derselbe {ibernimmt
jedoch keine Gewihr gegen Beschiddigung oder Verlust der zur Ausstellung be-
stimmten Arbeiten und Gegenstinde. Die Kosten fiir die Zuriistung und Ver-
packung der einzusendenden Schiilerarbeiten haben die Schulen selbst zu tragen.

Fiir die uneingeschriebenen Briefpostgegenstinde bis zum Gewichte von
2 kg., welche die Mitglieder der Ausstellungskommission und des engern Komite
sowohl unter sich, als auch mit den ausstellenden Bildungsanstalten und vice versa
wechseln, ist Portofreiheit bewilligt.

Also angenommen in der ersten Sitzung der Ausstellungskommisson in
Ziirich, den 26. Februar 1890. '

‘ Der Prdisident: H. Bendel.
Der Aktuar: Werner Krebs.

Vorstehender Verordnung wird die Genehmigung erteilt.
Bern, den 5. Mirz 1890.
4 Schweizerisches Industrie- und Landwirtschaftsdepariement :
Deucher.



	Verordnung für die Ausstellung der vom Bunde subventionirten gewerblichen Fortbildungsschulen, Handwerkerschulen und gewerbl. Zeichenkurse

